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 Veröffentlicht am 11.01.1989

Norm

AngG ArtII Abs1

AngG §7 Abs4

Rechtssatz

Es ist Angestellten von Wirtschaftstreuhändern untersagt, ohne Einwilligung des Dienstgebers Aufträge, die in das

Gebiet der geschäftlichen Tätigkeit des Dienstgebers fallen, auf eigene oder fremde Rechnung zu übernehmen, sofern

dadurch das geschäftliche Interesse des Dienstgebers beeinträchtigt wird. Unter Beeinträchtigung des Interesses ist

nicht nur die e6ektive Herbeiführung eines Schadens zu verstehen, sondern es fallen darunter auch Eingri6e in die

geschäftliche Interessensphäre des Arbeitgebers überhaupt.
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Veröff: RdW 1989,280 = Arb 10765

Schlagworte

SW: gesetzliches Konkurenzverbot, Geschäftsinteresse, eigenmächtig, Eigenmacht
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